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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

279 Ernennung der Kreiswahlleiter/-innen und de-

ren Stellvertreter/-in für die Wahl zum 18. 

Deutschen Bundestag 

Gemäß § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Wahlorgane 

für die Bundestagswahlen und Europawahlen vom 13. 

Dezember 1988 (GV. NRW. S. 536 / SGV. NRW. 1113), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 04. 

März 2009 (GV. NRW. S. 114) habe ich die Kreiswahl-

leiter und deren Stellvertreter für die Wahl zum 18. Deut-

schen Bundestag mit Verfügung vom 10. Dezember 2012 

ernannt.  

In der anliegenden Zusammenstellung werden die Namen 

und die Anschriften ihrer Dienststellen mit Fernsprech-, 

Telefax- und E-Mail-Adressen öffentlich bekannt ge-

macht. 

Münster, 13. Dezember 2012  

Bezirksregierung Münster 

Az.: 31.1.3 - BTW 2013 

Im Auftrag 

gez. Plätzer 
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280 Ordnungsbehördliche Verordnung zur Änder-

ung der Zweiten Verordnung zum Schutze von 

Landschaftsteilen im Kreis Borken vom 

12.03.1975 (Amtsblatt für den Regierungs-

bezirk Münster vom 22.03.1975, Nr. 12, S. 85 - 

87)  

Aufgrund  

- des § 73 Satz 2 des Gesetzes zur Sicherung des Natur-

haushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Land-

schaftsgesetz – LG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.03.2010 (GV. 

NRW. S. 183 ff.) in Verbindung mit § 26 Abs. 2 des 

Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege 

(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) in der Fassung 

vom 13.06.2012 (BGBl. I, S. 2557), 

sowie 

- der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und Be-

fugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehörden-

gesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

13.05.1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt geändert durch 

Artikel 9 des Gesetzes vom 08.12.2009 (GV. NRW. S. 

765) 

 

wird verordnet: 

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

(1) Für folgende im Landschaftsschutzgebiet liegende 

Grundstücke wird die Unterschutzstellung aufgehoben: 

Gemarkung Heek 

Flur 54, Flurstücke 22, 30, 31 tlw., 32, 33, 34, 39 tlw., 42 

tlw., 44 tlw., 67 und 73 tlw. 

(2) Die genaue Lage der Grundstücke und ihre Abgren-

zungen ergeben sich aus den als Anlagen I und II zu die-

ser Verordnung bezeichneten Karten. Diese Karten sind 

Bestandteil dieser Verordnung.  

(3) Die Verordnung mit den Anlagen I und II kann wäh-

rend der Dienststunden bei folgenden Behörden einge-

sehen werden: 

a) Bezirksregierung Münster 

    - Höhere Landschaftsbehörde - 

    Albrecht-Thaer-Straße 9 

    48147 Münster 

 

b) Landrat des Kreises Borken 

    - Untere Landschaftsbehörde -  

    Burloer Straße 93 

    46325 Borken 

 

c) Bürgermeister 

   der Gemeinde Heek 

   Bahnhofstraße 60 

   48619 Heek 

 

§ 2 

Verfahrens- und Formvorschriften 

Gemäß 42 a Abs. 4 Satz 2 LG wird auf § 42 a Abs. 4 Satz 

1 LG hingewiesen: 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

des Landschaftsgesetzes und des Ordnungsbehörden-

gesetzes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb 

eines Jahres nach ihrer Verkündung geltend gemacht 

werden, es sei denn,  

a) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet 

worden  

oder  

b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Bezirksregierung Münster - Höhere Landschaftsbehörde - 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel er-

gibt. 

§ 3 

Inkrafttreten 

Die Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer 

Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 

Münster in Kraft.  
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281 Bekanntmachung gemäß § 76 Wasserhaus-

haltsgesetz (WHG) für das Überschwemm-

ungsgebiet des Strothbaches 

Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 76 WHG das 

gesetzliche Überschwemmungsgebiet für den Strothbach 

von km 1,67 an der Grenze zum festgesetzten Über-

schwemmungsgebiet der Dinkel (Wichumer Straße) bis 

km 6,2 im Südwesten von Heek (Ahauser Damm) er-

mittelt. Das daraus resultierende Überschwemmungsge-

biet wird gemäß § 76 Abs. 3 WHG vorläufig gesichert.  

Das Kartenmaterial (Pläne) für das Überschwemmungs-

gebiet des Strothbachs liegt bei der Bezirksregierung 

Münster, Nevinghoff 22, 48147 Münster, Zimmer R-113 

in der Zeit von 

Montag, dem 07.01.2013, bis Montag, dem 21.01.2013 

(einschließlich), 

montags bis freitags von 08:30 bis 15:30 Uhr 

zur Einsichtnahme für Jedermann aus. Es wird gebeten, 

sich vor der Einsichtnahme kurzfristig telefonisch bei 

Frau Hiller, Tel. 0251/411-5647 anzumelden. Darüber hi-

naus kann das vorläufig gesicherte Überschwemmungs-

gebiet auch im Internet der Bezirksregierung unter 

www.bezirksregierung-muenster.de  Schnellzugriff  

 „Überschwemmungsgebiete“ eingesehen werden. 

Die vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes 

im Sinne des § 76 Abs. 3 WHG tritt eine Woche nach der 

Bekanntgabe im Amtsblatt der Bezirksregierung Münster 

in Kraft und endet mit dem Inkrafttreten einer neuen 

Überschwemmungsgebietsverordnung. Für das in den 

Karten dargestellte Gebiet gelten die Verbots- und Ge-

nehmigungstatbestände sowie die sonstigen Regelungen 

gemäß § 78 WHG, wie für ein bereits festgesetztes Über-

schwemmungsgebiet, entsprechend. 

Die Auslegung der Karten zur vorläufigen Sicherung des 

Überschwemmungsgebietes für den Strothbach wird hier-

mit bekannt gegeben. 

Bezirksregierung Münster 

Obere Wasserbehörde 

54.09.07.03-011/2012.0001  

Im Auftrag 

gez. Nolte 

Abl. Bez. Reg. Mstr. 2012 S. 467 
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Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die 
Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – in 48128 Münster zu richten. – Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger 
erscheint wöchentlich. Redaktionsschluss: Freitag 10.00 Uhr. – Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich    
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Abonnementsbestellungen und – Kündigungen wie folgt: 
Zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
Zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 
 
Bezug durch die Bezirksregierung Münster 
Domplatz 1-3, 48143 Münster, 
Auskunft erteilt Frau Brockmeier, Tel-0251-411-1097 
Email: poststelle@brms.nrw.de 
 
Adressänderungen, Kündigungen etc. ausschließlich an die Bezirksregierung Münster 
Druck, Vertrieb und Herausgeber: Bezirksregierung Münster 
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